
 

Stadtbezirksbudget Alt-West  (Stand 12.04.2022) 

Handlungsleitfaden für die Bewertung und Auswahl von Projektanträgen und 

Vorschlägen im Rahmen des Stadtbezirksbudgets 

 

Vorbemerkung  

Ziel des Stadtbezirksbeirats (SBB) Alt-West ist eine gerechte, flächendeckende, transparente und 

allen zugutekommende Verteilung und Nutzung des Stadtbezirksbudgets (SB-Budget). Die folgenden 

Punkte dienen als Handlungsleitfaden für die Bewertung und Abstimmung von Projektanträgen und 

Vorschlägen im SBB Alt-West. Sie ergänzen den entsprechenden Ratsbeschluss und die 

bestehenden Informationen der Stadtverwaltung zum Stadtbezirksbudget. 

 

Räumliche Verteilung 

 Der SBB Alt-West gibt darauf acht, dass das Budget möglichst über die Stadtteile des 

Stadtbezirks (Lindenau, Neulindenau, Altlindenau und Leutzsch) verteilt wird.  

 

Zeitliche Verteilung 

 Der SBB Alt-West strebt an, die zu vergebenden Mittel möglichst gleichmäßig über das 

laufende Antragsjahr zu verteilen (ca. je ein Drittel für die ersten drei Quartale). 

 

Verfahren im Stadtbezirksbeirat  

 Es ist gewünscht, dass die Antragsstellerinnen und Antragsteller von Projekten bzw. die 

Einreicherinnen und Einreicher von Vorschlägen ihre Anliegen persönlich in der Sitzung 

einbringen. Projektanträge, die nicht persönlich eingebracht worden sind, werden auf die 

nächste Sitzung vertagt. 

 Vorschläge an die Verwaltung sind i.d.R. zeitlich flexibel in der Umsetzung. Der SBB Alt-West 

behält sich vor, die zweite Lesung und Beschlussfassung dieser ggf. in größeren Abständen 

oder im Ausnahmefall in einer Sondersitzung zu behandeln.   

 Projektanträge bis 1.000 EUR, die nicht zeitlich flexibel sind, werden in der frühestmöglichen 

Sitzung abgestimmt. Zeitlich flexible Projektanträge über 1.000 € können ggf. zurückgestellt 

werden, sobald die angestrebte zeitliche Verteilung des Budgets überschritten wird. 

 

Weitere Leitlinien 

 Eine, wenn möglich, breite öffentliche Zugänglichkeit von bewilligten Projekten oder den 

umgesetzten Vorschlägen ist prinzipiell wünschenswert. Ebenso ist gern gesehen, dass 

Dritte, sofern dies im konkreten Projekt/ Vorschlag möglich ist, mit niedrigschwelligen, 

barrierefreien und inklusiven Angeboten beteiligt werden können.  

 Bei investiven Maßnahmen wird eine gemeinnützige Rechtspersönlichkeit (z.B. eingetragener 

Verein, gGmbH) bevorzugt. 

 Es wird eine ausgeglichene Verteilung des Budgets auf Projekte und Vorschläge an die 

Verwaltung angestrebt. Hiermit soll sichergestellt werden, dass die Anträge freier Trägerinnen 

und Träger (Vereinen, gGmbHs etc.) und die Vorschläge einzelner Bürgerinnen und Bürger 

gleichermaßen Berücksichtigung finden können. 

 

https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?VOLFDNR=1018545&refresh=false
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/stadtrat/stadtbezirksbeiraete/stadtbezirksbudget

